
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Transplantationen
Akteure Amherd, Viola (cvp/pdc, VS) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2023

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Meyer, Luzius
Schubiger, Maximilian

Bevorzugte Zitierweise

Meyer, Luzius; Schubiger, Maximilian 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Transplantationen , 2010 - 2013. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

1Gesundheitspolitik

01.01.65 - 01.01.23 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

01.01.65 - 01.01.23 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Ein vom Nationalrat angenommenes Postulat Amherd (cvp, VS) beauftragte den
Bundesrat, einen Bericht über die gesetzlichen Modelle zur Organspende in
verschiedenen europäischen Ländern zu verfassen. Untersucht werden solle auch, wie
sich die Lage in der Schweiz in den letzten Jahren entwickelt hat und ob Änderungen
der gesetzlichen Regelung notwendig oder prüfenswert sind. In eine ähnliche Richtung
zielte ein Postulat Favre (fdp, NE), welches zusätzlich im Bereich der Organspende eine
Evaluation über eine Revision des Transplantationsgesetzes vom aktuellen System hin zu
einer Widerspruchsregelung fordert. Diese Widerspruchsregelung wurde bereits in
Ländern wie Norwegen, Österreich, Italien und Finnland eingeführt und bedingt, dass
sich Personen, die keine Organe spenden wollen, in einem zentralen Register erfassen
lassen müssen. Der Nationalrat nahm auch dieses Postulat auf Empfehlung des
Bundesrates an. Diese Widerspruchsregelung wurde ebenfalls in einem Postulat
Gutzwiller (fdp, ZH) aufgenommen, welches neben dieser Massnahme weitere
Möglichkeiten zur Erhöhung von Organspendern prüfen lassen wollte. Darunter fällt die
Klärung des Organspenderstatus auf der Versichertenkarte, die Schaffung eines
nationalen Organspenderegisters und die Verbesserung und Finanzierung der
Information bzw. der Ausbildung des Medizinalpersonals. Der Bundesrat hatte das
Postulat zur Annahme empfohlen und der Ständerat folgte dieser Empfehlung. 1
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Die Frage, ob die Versichertenkarte gleichzeitig als Organspendenausweis verwendet
werden könnte, war Inhalt eines Postulats Graber (cvp, LU), welches Ende Jahr im
Ständerat behandelt wurde. Der Bundesrat soll abklären, ob dies aus rechtlicher,
technischer und finanzieller Hinsicht machbar sei. Dabei wurde die Hoffnung geäussert,
dass dadurch die Bereitschaft zur Organspende steigen könnte. Wenn ein Vermerk auf
der Versichertenkarte möglich wäre, könnten die potentiellen Spender auf das Tragen
eines Spezialausweises verzichten. Der Bundesrat zeigte sich bereit, die gestellten
Fragen im Rahmen der Erfüllung früherer Postulate Gutzwiller (fdp, ZH), Amherd (cvp,
VS) und Laurent Favre (fdp, NE) abzuklären und beantragte die Annahme des Geschäfts.
Dieser Einladung folgte die kleine Kammer. 2
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Im März des Berichtsjahres publizierte der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des
Transplantationsgesetzes. Mit der Gesetzesrevision wird eine Motion Maury-Pasquier
(sp, GE) (Mo. 08.3519) erfüllt, welche 2008 eingereicht und in der Folge angenommen
worden war. Danach sollen Grenzgängerinnen und Grenzgänger bei der Zuteilung von
Organen den Personen mit Wohnsitz in der Schweiz gleichgestellt werden. Neben der
Aufnahme dieser Forderung in die Gesetzgebung beschloss der Bundesrat, noch
weitere Bestimmungen zu überarbeiten. Diese betreffen den Zeitpunkt der Anfrage an
die nächsten Angehörigen zur Organentnahme bei einem Patienten, regeln die
Zustimmung zu vorbereitenden medizinischen Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit der
Spenderin oder des Spenders und sollen die finanzielle Absicherung bei
Lebendspenden verbessern. Die Anpassungen wurden als nötig erachtet, weil sich in
der diesbezüglichen Anwendung bis anhin Probleme und Unsicherheiten ergeben
hatten. Zeitgleich publizierte der Bundesrat den Bericht «Prüfung von Massnahmen zur
Erhöhung der Anzahl verfügbarer Organe zu Transplantationszwecken in der Schweiz».
Er kam damit den Aufträgen aus den Postulaten Gutzwiller (fdp, ZH), Amherd (cvp, VS)
(Mo. 10.3701) und Favre (fdp, NE) (10.3711) nach. Der Bericht zeigt unter anderem, dass
die sogenannte Widerspruchslösung keine Steigerung der Organspenderate garantiert.
Diese Thematik sorgte im Ständerat aufgrund eines Minderheitsantrages während der
Beratung der Änderung des Transplantationsgesetzes für Diskussionsstoff. Anlässlich
einer Organtransplantation kann zwischen zwei Modellen – der Widerspruchs- und der
Zustimmungslösung – unterschieden werden. Bei der Widerspruchslösung muss ein
Spender seinen Willen für oder gegen eine Spende explizit äussern und dies
beispielsweise in einem Widerspruchsregister festhalten. Liegt keine solche
Willensäusserung vor, geht man davon aus, dass ein potentieller Spender eine
Organspende nicht ablehnt. Seine Organe dürfen in diesem Fall für eine Spende
entnommen werden. Die Zustimmungslösung hingegen setzt die explizite Befürwortung
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einer Organspende voraus, etwa durch die Willensäusserung auf einem
Spenderausweis. Mit der letzten Revision des Transplantationsgesetzes und der damit
einhergehenden Harmonisierung war die Zustimmungslösung schweizweit eingeführt
worden, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt in 17 Kantonen geltende
Widerspruchslösung aufgelöst wurde. Unter der Prämisse der Zustimmungslösung
kommt die Entscheidung bei verunfallten oder sterbenden Personen als potentielle
Organspender den „nächsten Angehörigen“ zu, was einige Politiker in den
entsprechenden Abschiedssituationen als nicht zumutbar erachteten. Eine Minderheit
Gutzwiller (fdp, ZH) regte denn auch an, dass man im Zuge der Gesetzesänderung zur
Widerspruchslösung übergehen solle. Die Kommissionsmehrheit stellte sich jedoch
gegen diesen Antrag. Die Minderheit argumentierte, dass ein grundsätzlicher Wandel
herbeigeführt werden müsse, und plädierte in diesem Sinne für eine solidarische
Grundhaltung: Organspenden müssten, genau wie der Empfang von Spenderorganen,
selbstverständlich werden. Die jetzige Lösung führe dazu, dass die Schere zwischen
benötigten und gespendeten Organen zu gross sei. Um das Problem von zu wenig
verfügbaren Organen zu lösen, könne dies ein Zwischenschritt sein, so die Fürsprecher
des Vorstosses. Das Ratsplenum stimmte jedoch gegen den Minderheitsantrag und
sprach sich mit 24 zu 18 Stimmen für den Status quo, sprich für die Zustimmungslösung
aus. Im Übrigen folgte der Ständerat der Regierungsvorlage und überwies das Geschäft
einstimmig an den Nationalrat, der im Berichtsjahr nicht mehr darüber beriet. Die
kleine Kammer lehnte auch eine vom Nationalrat klar angenommene Motion Favre (fdp,
NE) (Mo. 12.3767) ab, welche die Einführung der Widerspruchslösung verlangt hatte. Das
Thema dürfte damit also noch nicht vom Tisch sein. Der Nationalrat wird das Thema in
seinen Beratungen zum Transplantationsgesetz wieder aufnehmen. Der Bundesrat
nahm – unabhängig vom Bericht – noch im selben Jahr einen Aktionsplan «Mehr Organe
für Transplantationen» in Angriff. Zusammen mit den Kantonen und weiteren Akteuren
will er Schwerpunkte definieren, die es bis 2017 zu realisieren gilt. Ziel ist es, die Anzahl
der Organspenderinnen und -spender von gegenwärtig rund 100 auf 160 pro Jahr zu
erhöhen. Eine erste Massnahme wurde im April mit der Lancierung einer
Informationskampagne zum Thema angestossen. 3
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